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BUNDESMINISTER FüR INNERES 
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An den 

II -1/159 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gcsetzgcbungspcriode 

Wien, am 18. Mai 1990 

Präsidenten des Nationalrates 

Rudolf PÖDER 5J36 fAB 

1990 -05- 23 Parlament 

\.. 1017 Wie n .J zu 5.35cJ IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. ETTMAYER und Kollegen haben 

am 5.4.1990 unter der Nr. 5358/J an mich eine schriftliche parla­

mentarische Anfrage betreffend Nachteile in Verbindung einer 

Auflösung der Kriminalabteilung-Außenstelle <KAASt> Krems/Stadt 

gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Teilen Sie die Auffassung, daß durch die Auflösung der KAASt 

Krems/Stadt für die dortigen Beamten berufliche Nachteile 

entstehen? 

2. Sind Sie der Meinung, daß durch die Auflösung bzw. notwendi­

ge Zuteilungen durch das Innenministerium der Bürokratismus 

gefördert wird? 

3. Ist es richtig, daß Kapitalverbrechen sowie die Suchtgiftbe­

kämpfung nicht in derselben wirksamen Weise wie bisher 

bekämpft werden können (bitte gen aue Begründung dieser 

Ausführungen>? 

4. Wie kann es gerechtfertigt werden, daß durch die Auflösung 

der KAASt Krems/Stadt Mehrkosten in Millionenhöhe entste-

hen?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Durch die AuflUsung der KAASt Krems/Stadt entstehen für die der­

zeit bei dieser Dienststelle verwendeten Beamten, die in nächster 

Zeit bei der KAASt Krems eingeteilt werden, keine beruflichen 

Nachteile. 

Zu Frage 2: 

Die Beamten der aufgelösten KAASt Krems/Stadt werden bei der 

KAASt Krems im Kriminaldienst verwendet werden. Durch die Auflö­

sung der Dienststelle sind keine zusätzlichen Zuteilungen durch 

das Bundesministerium für Inneres erforderlic}l, weshalb auch der 

Bürokratismus durch diese Maßnahme nicht gefördert wird. 

Zu Frage 3: 

Die KAASt Krems, die für den Kreisgerichtssprengel Krems zustän­

dig ist, in den auch die Stadt Krems fällt, ist seit ihrem Beste­

hen für die Ermi t t I ung von Kap i t Cl 1 verbrechen sowi. e für die üb(:!r­

Urtliche Suchtgiftbekämpfung in ihrem Bereich zuständig und wird 

durch die im Zusammenhang mit der AuflUsung derKAASt Krems/Stadt 

vorgesehene Erhöhung des Personalstandes um vjer Planstellen ihre 

Aufgaben noch wirksamer als bisher durchführen kUnnen. Die Amts­

handlungen ill der Strafvollzugsanstalt Stein sowie überUrtliche 

Kriminalfälle in Krems fallen in Zukunft ebenfalls in die Kompe­

tenz der KAASt Krems, wodurch auch diesen Aspekten voll Rechnung 

getragen werden wird. 

Zu Frage 4: 

Durch die Auflösung der KAASt Krems/Stadt werden die Kosten für 

die Miete, die Aufräumerin und die Betriehsmitt(-~l sowie diH 

Stromkosten eingespart. 
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Die im neuen Bundesamtsgebäude in Krems eiJIgeplanten Räumlichkei­

ten können vornehmlich für die im Ausforschungsdienst eingesetz­

ten Beamten des Gendarmeriepostens Krems/Stadt, die die örtlichen 

Kriminalfälle bearbeiten, verwendet werden. Ungerechtfertigte 

Mehrkosten entstehen dadurch nicht. 
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